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Abréviations

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
IV Invalidenversicherung
SKOS Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
SODK Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren
OHG Opferhilfegesetz

DFJP Département fédéral de justice et police
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
AVS Assurance-vieillesse et survivants
AI Assurance-invalidité
CSIAS Conférence suisse des institutions d'action sociale
SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
CDAS Confèrence des directrices et dirceteurs cantonaux des affaires sociales
LAVI Loi sur l'aide aux victimes
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Droit pénal

Einen expliziten Schutz für Kinder als Opfer von Gewalttaten forderte ein
überwiesenes Postulat Fehr (sp, ZH). Der Bundesrat soll in einem Bericht darlegen, mit
welchen Anpassungen des Bundesgesetzes über Opferhilfe und der
Strafprozessordnung den spezifischen Bedürfnissen der Minderjährigen Rechnung
getragen werden kann. 1

POSTULAT
DATE: 13.12.2013
NADJA ACKERMANN

Ein 2013 überwiesenes Postulat Fehr (sp, ZH) hatte vom Bundesrat gefordert, zu prüfen,
wie das Opferhilfegesetz angepasst werden könnte, um den Opferschutz von Kindern
zu stärken. Anstatt einen eigenen Bericht zu verfassen, verwies der Bundesrat auf eine
Studie des Instituts für Strafrecht und Kriminologie der Universität Bern, die Ende 2015
veröffentlicht worden war. Die Autoren der Studie kamen zum Schluss, dass kein
gesetzgeberischer Handlungsbedarf bestehe, dem Anliegen jedoch im Vollzug mehr
Beachtung geschenkt werden sollte. Der Bundesrat erachtete das Anliegen des
Postulats damit als erfüllt und beantragte dessen Abschreibung. Der Nationalrat folgte
diesem Antrag im Juni 2017 und schrieb den Vorstoss ab. 2

RAPPORT
DATE: 12.06.2017
ELIA HEER

Mit der stillschweigenden Überweisung eines Postulats Mazzone (gp, GE) in der
Sommersession 2019 beauftragte der Nationalrat den Bundesrat zu prüfen, wie
Instrumente der Wiedergutmachungsjustiz in die schweizerische Rechtsordnung
integriert werden könnten. Die Wiedergutmachungsjustiz fördere im Nachgang einer
Straftat die gemeinsame Lösungssuche aller beteiligten Personen und sei somit eine
«sehr interessante Ergänzung zur üblichen Strafjustiz», begründete die Postulantin ihr
Anliegen. Zu den vielfältigen Vorteilen der Wiedergutmachungsjustiz zählten ein
ausgeprägteres Gerechtigkeits- und Sicherheitsgefühl für das Opfer einer Straftat sowie
eine geringere Rückfallgefahr auf der Täterseite. 3

POSTULAT
DATE: 21.06.2019
KARIN FRICK

Droits fondamentaux

Der Bundesrat will sich verstärkt im Kampf gegen den Menschenhandel engagieren. Er
verabschiedete einen mit jährlich bis zu CHF 200'000 dotierten nationalen Aktionsplan
für die Repression von Menschenhandel, den Opferschutz und die Prävention solcher
Delikte. 4

AUTRE
DATE: 05.02.2013
NADJA ACKERMANN

2011 hatte das Parlament einer parlamentarischen Initiative Rechsteiner (sp, SG) Folge
gegeben, die ein Gesetz zur Rehabilitierung der administrativ versorgten Menschen
forderte. Konkret geht es um Personen, die bis 1981 wegen "Arbeitsscheue",
"lasterhaften Lebenswandels" oder "Liederlichkeit" von Verwaltungsbehörden in
psychiatrische Anstalten und Strafanstalten eingewiesen wurden. Im Berichtjahr legte
die Rechtskommission des Nationalrates einen entsprechenden Gesetzesentwurf vor.
Dieser sieht eine Anerkennung des den Opfern zugefügten Unrechts vor und beauftragt
den Bundesrat mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung der administrativen
Versorgung. Weiter sollen die Betroffenen Zugang zu ihren Akten erhalten. Im Rahmen
des Bundesgesetzes nicht geregelt wird jedoch die Frage nach einer finanziellen
Wiedergutmachung. Es sei nicht Aufgabe des Bundes, für auf kantonaler und
kommunaler Ebene begangenes Unrecht aufzukommen. Genau diese nicht enthaltene
Regelung prägte die Debatte in den Räten. Der Nationalrat fasste schliesslich mit 142 zu
45 Stimmen bei 4 Enthaltungen einen Beschluss nach dem Entwurf seiner Kommission.
Dagegen votierte die Mehrheit der SVP, allerdings ohne ihre Argumente gegen die
Rehabilitierung darzulegen. Die Frage der finanziellen Wiedergutmachung war
Gegenstand eines Runden Tisches. Die Organisationen der Opfer forderten die
Einrichtung eines Fonds für Härtefälle in der Höhe von 50 Mio. CHF. Das Geld solle von
der Täterseite bereitgestellt werden. Am 11. April des Berichtjahres fand in Bern ein
Gedenkanlass statt. Er eröffnete eine umfassende Auseinandersetzung mit diesem

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 04.12.2013
NADJA ACKERMANN
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dunklen Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte. 5

In der Frühlingssession verabschiedete die Bundesversammlung ein auf eine
parlamentarische Initiative Rechsteiner (sp, SG) zurückgehendes Bundesgesetz über die
Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen. Zu den Opfern dieser Art
fürsorgerischer Zwangsmassnahmen zählen Menschen, die bis 1981 von
Verwaltungsbehörden aufgrund von Tatbeständen wie "Arbeitsscheue", "lasterhaftem
Lebenswandel" oder "Liederlichkeit" ohne gerichtliches Verfahren in Anstalten
eingewiesen wurden. Neben der gesetzlichen Anerkennung des begangenen Unrechts
bringt der Erlass ein umfassendes Akteneinsichtsrecht für die Betroffenen. Weiter sieht
er eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Fälle durch eine unabhängige
Expertenkommission vor. Nicht vorgesehen sind jedoch finanzielle
Wiedergutmachungen. 
Nachdem der Nationalrat 2013 dem Entwurf des Bundesgesetzes zugestimmt hatte,
schuf der Ständerat im Frühjahr 2014 eine kleine Differenz. Die kleine Kammer zeigte
sich einmal mehr als Vertreter des Föderalismus und forderte die Streichung der
Bestimmung, die eine 80-jährige Schutzfrist für Akten administrativ Versorgter vorsah.
Die kantonalen Schutzfristen seien ausreichend und es gäbe daher keinen Grund, in die
kantonale Archivhoheit einzugreifen und die Schutzfristen zu harmonisieren. Da sowohl
die Wissenschaft als auch die Betroffenen aber jederzeit ein Einsichtsrecht haben, ist
die Schutzfristfrage von untergeordneter Bedeutung, weshalb der Nationalrat der
Änderung zustimmte. Das Bundesgesetz konnte so im Nationalrat mit 142 zu 34
Stimmen bei 19 Enthaltungen und im Ständerat einstimmig verabschiedet werden. Nach
ungenutzt verstrichener Referendumsfrist konnte das Gesetz am ersten August 2014 in
Kraft treten. Im November 2014 setzte der Bundesrat dann eine unabhängige,
multidisziplinär zusammengesetzte Expertenkommission unter der Leitung des Zürcher
alt Regierungsrats Markus Notter ein, welche die administrativen Versorgungen vor 1981
aufarbeiten wird. 6

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN

Criminalité

Während gewaltbetroffene erwachsene Frauen in der ganzen Schweiz Schutz und
Zuflucht in Frauenhäusern finden könnten, fehle ein solches Angebot für Mädchen und
junge Frauen, die zum einen, wenn minderjährig, in Frauenhäusern nicht zugelassen
seien und zum anderen bezüglich Begleitung und Unterstützung andere Bedürfnisse
hätten als erwachsene Frauen, stellte die Berner SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen im
Herbst 2019 fest und reichte ein entsprechendes Postulat ein. Mit dessen
stillschweigender Annahme in der Wintersession 2019 gab der Nationalrat beim
Bundesrat erstens die Erhebung einer Statistik über gewaltbetroffene Mädchen und
junge Frauen sowie zweitens die Abklärung des Bedarfs an entsprechenden
Schutzplätzen in Auftrag. 7

POSTULAT
DATE: 20.12.2019
KARIN FRICK

Politique étrangère

Politique étrangère

Le Conseil fédéral a présenté en fin d’année son message concernant la révision totale
de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI). En vigueur depuis 1993,
cette loi permettait chaque année à plusieurs milliers de personnes de recevoir
conseils et assistance dans les centres LAVI mis en place par les cantons, et de pouvoir
également bénéficier de réparations morales ou d’indemnisations. Dans son projet de
loi, le Conseil fédéral a proposé de plafonner le montant des aides financières et de les
exclure en cas d’agression subie à l’étranger ou d’attentat terroriste, par exemple. Le
gouvernement a ainsi fixé le montant maximum de la réparation morale à 70 000 francs
pour la victime directe et à 35 000 pour les proches. Pour justifier cela, le Conseil
fédéral a expliqué que les faits survenant à l’étranger étaient trop difficiles à vérifier, et
que les voyageurs devaient assumer eux-mêmes les risques éventuels posés par leurs
déplacements, en contractant notamment une assurance ou en évitant de se rendre
dans des régions en crise. 8

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 09.11.2005
ELIE BURGOS
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Le Conseil national s’est saisi du projet de révision totale de la loi fédérale sur l’aide
aux victimes d’infractions durant l’année sous revue. L’entrée en matière a été acquise
sans opposition. Toutefois, estimant que le projet entraînait une dégradation de la
situation des victimes d’infractions, les rapporteurs du groupe socialiste et du groupe
des Verts ont conditionné leur approbation à l’issue de la discussion par article. Au
cours de cette dernière, différentes propositions de minorité déposées par le camp
rose-vert ont été rejetées. Le plénum s’est en outre rallié, par 109 voix contre 66, au
projet du Conseil fédéral, qui prévoyait qu’aucune indemnité ni réparation morale ne
soit accordée à la victime si l’infraction a été commise à l’étranger. Il a en revanche
décidé, sur proposition de sa commission, de biffer le principe selon lequel les cantons
doivent faire connaître l’existence de l’aide aux victimes. Il a également suivi le Conseil
fédéral et décidé, par 97 voix contre 56, que le montant de la réparation morale ne
pouvait excéder 70 000 francs pour la victime, et 35 000 francs pour un proche. Le
projet de loi a été adopté au vote sur l’ensemble par 103 voix contre 56, Verts et
socialistes se prononçant en bloc contre le projet. 9

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 31.12.2006
ELIE BURGOS

Suite à l’examen de la révision totale de la loi sur l’aide aux victimes d’infraction par le
Conseil national fin 2006, le Conseil des Etats s’est saisi de cet objet. Il a suivi la
chambre du peuple sur la question du champ d’application de la loi à raison du lieu, qui
prévoit qu’aucune indemnité ni réparation morale ne soit accordée à la victime si
l’infraction a été commise à l’étranger. Il s’est cependant rallié, grâce à la voix
prépondérante de son président, au projet du Conseil fédéral, se prononçant en faveur
d’un devoir d’information imposé aux cantons. Quant au montant de la réparation
morale, les députés ont suivi le Conseil national et décidé, par 26 voix contre 8, de la
ramener à 70 000 francs lorsque l’ayant droit est la victime, et à 35'000 francs lorsque
l’ayant droit est un proche. Au vote sur l’ensemble, le Conseil des Etats a approuvé le
projet par 31 voix contre 0 et 3 abstentions. Le Conseil national a toutefois maintenu sa
position sur le devoir d’information (contre l’avis de la gauche), à laquelle le Conseil des
Etats s’est finalement rallié. 10

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 23.03.2007
ELIE BURGOS

Armée

Armée et société

Le Conseil national a transmis un postulat Günter (ps, BE) qui invite le Conseil fédéral à
étudier comment le DDPS pourrait participer au programme de soins thérapeutiques
pour les victimes de la torture mis sur pieds par la Croix-Rouge suisse et à rendre un
rapport à ce sujet. L’auteur argue que par rapport aux nouvelles missions de l’armée,
les autorités ont intérêt à acquérir des connaissances concrètes dans le domaine du
comportement des civils et des militaires confrontés à des expériences
traumatisantes. 11

POSTULAT
DATE: 20.03.1998
FRANÇOIS HUGUENET

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Assistance sociale

Im April leitete der Bundesrat dem Parlament den lange erwarteten Entwurf zu einem
Opferhilfegesetz (OHG) zu. Hauptelement des neuen Gesetzes ist, dass nicht mehr in
erster Linie die Täter oder Täterinnen, sondern vermehrt die Opfer von
Gewaltverbrechen ins Zentrum des Strafrechts gerückt werden. Erstes Ziel der
Opferhilfe ist die Beratung und Betreuung. Die Kantone werden verpflichtet, rund um
die Uhr und kostenlos für die medizinische, psychologische, soziale, materielle und
juristische Unterstützung der Opfer zu sorgen. Ein weiterer zentraler Punkt des OHG ist
die künftige Besserstellung des Opfers im Strafverfahren. So darf seine Identität nicht
mehr veröffentlicht werden. Begegnungen zwischen Opfer und Täter sind möglichst zu
vermeiden. Für Frauen ist bedeutsam, dass Opfer von Sexualdelikten bei polizeilichen
Ermittlungsverfahren verlangen können, von einer Person gleichen Geschlechts
einvernommen zu werden. Betroffene sollen das Recht haben, sich bei Einvernahmen
von einer Vertrauensperson begleiten zu lassen und Antworten zu verweigern, welche
die Intimsphäre verletzen. Die vorberatende Kommission des Nationalrates verbesserte
die Opferrechte in zwei Punkten: auf Verlangen soll die Öffentlichkeit ausgeschlossen

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 19.06.1990
MARIANNE BENTELI
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werden und dem urteilenden Gericht muss mindestens eine Person gleichen
Geschlechts wie das Opfer angehören. Letztere Forderung will auch eine Motion Bär
(gp, BE) durchsetzen, die von 22 weiteren Parlamentarierinnen unterzeichnet wurde. Im
weiteren ist eine Entschädigung des Opfers durch den Staat vorgesehen, wenn es vom
Täter nicht oder nur ungenügend entschädigt werden kann. In diese Richtung zielt auch
das Europäische Übereinkommen über die Entschädigung von Opfern von Gewalttaten,
dessen Ratifizierung der Bundesrat gleichzeitig beantragte. Dieses Abkommen strebt
eine Harmonisierung der entsprechenden Rechtsgrundlagen in ganz Europa an. 12

Da der Nationalrat im OHG die Bestimmung eingeführt hatte, dass auf Antrag des
Opfers ein gleichgeschlechtlicher Richter zu amten hat, wurde eine Motion Bär, welche
dies in jedem Fall zwingend festschreiben wollte, nur als Postulat angenommen. 13

POSTULAT
DATE: 11.06.1991
MARIANNE BENTELI

Diskussionslos stimmten beide Räte dem Europäischen Übereinkommen über die
Entschädigung für Opfer von Gewalttaten zu, welches eine Harmonisierung der
diesbezüglichen Rechtsgrundlagen in ganz Europa zum Ziel hat. 14

RELATIONS INTERNATIONALES
DATE: 20.06.1991
MARIANNE BENTELI

Zum Abschluss der Jubiläumssitzung im Januar 1991 behandelte die grosse Kammer als
Erstrat das Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz,
OHG). Bei dessen Präsentation sprach die Präsidentin der vorberatenden Kommission,
die Luzerner CVP-Abgeordnete Stamm, von einem «historischen Moment für das
schweizerische Strafrecht». Erstmals werde bei einer Strafverfahrensordnung nicht nur
dem Täter, sondern auch dem Opfer Beachtung geschenkt. Sie erinnerte daran, dass
das nun vorliegende Gesetz auf einen Volksauftrag aus dem Jahre 1984 zurückgeht.
Damals unterstützten alle Stände und eine überwältigende Mehrheit von 84 Prozent der
Stimmenden die Schaffung eines neuen Artikels 64ter der Bundesverfassung, welcher
den Bund und die Kantone beauftragt, dafür zu sorgen, dass Opfer von Straftaten gegen
Leib und Leben Hilfe erhalten.

Entgegen dem Antrag einer bürgerlichen Kommissionsminderheit hielt der Rat daran
fest, die Rechte des Opfers im Strafverfahren gesamtschweizerisch zu regeln, in diesem
speziellen Fall also vom Grundsatz der strafprozessrechtlichen Kompetenzen der
Kantone abzuweichen. Der Anspruch des Opfers auf Begleitung durch eine
Vertrauensperson sowie die Möglichkeit, die Aussagen über Fragen der Intimsphäre zu
verweigern, blieben ebenfalls im Gesetz. Opfer von sexuellen Straftaten sollen zudem
das Recht haben zu verlangen, dass wenigstens eine Person ihres Geschlechts dem
urteilenden Gericht angehört. Der entsprechende Artikel fand mit 71:70 Stimmen
allerdings nur ganz knapp Zustimmung.

Die kleine Kammer folgte dem Nationalrat in den wesentlichen Punkten. Im Sinn von
mehr Kantonshoheit beschloss sie aber, statt einer eidgenössischen Rekurskommission
kantonale Beschwerdeinstanzen einzusetzen und den Kantonen die ganzen
Betriebskosten für die Beratungsstellen zu überbürden. Der Nationalrat bereinigte die
Differenzen im Sinn des Ständerates, so dass das Gesetz in der Herbstsession 1991
definitiv verabschiedet werden konnte. 15

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 04.10.1991
MARIANNE BENTELI

In der Stadt Zürich erhalten Opfer von Sexualdelikten bereits vor Inkrafttreten des
OHG juristische, medizinische und psychotherapeutische Hilfe. Für das in der Schweiz
einzigartige, vorläufig auf zwei Jahre befristete Pilotprojekt mit Kosten von CHF 4 Mio.
wurde Mitte Oktober 1991 beim Zürcher Sozialamt eine «Kontaktstelle Opferhilfe» in
Betrieb genommen. Die Hilfeleistungen, die ohne grosse Bürokratie angeboten werden,
sollen ausdrücklich auch bei Vergewaltigung in der Ehe gewährt werden. 16

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 15.11.1991
MARIANNE BENTELI

Opfer von Gewaltverbrechen haben ab dem 1. Januar 1993 Anrecht auf Betreuung,
Beratung und Entschädigung. Der Bundesrat setzte das Opferhilfegesetz auf diesen
Zeitpunkt in Kraft und beschränkte in einer Verordnung die maximale Entschädigung,
welche zu Lasten der Kantone geht, auf CHF 100'000. Der Bund will jährlich CHF 7.5
Mio. für die Beratungsstellen und CHF 3 bis 4 Mio. für Zusatzhilfe zur Verfügung stellen.
Allerdings zeigte sich auch, dass die notwendige Infrastruktur in den Kantonen noch
kaum bereit ist. 17

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 19.11.1992
MARIANNE BENTELI
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Als direkte Folge des Opferhilfegesetzes, welches bestimmt, dass Opfer von
Sexualdelikten Anrecht auf Einvernahme und Urteil durch eine Person des gleichen
Geschlechts haben, wurde auf den 1.1.1993 erstmals eine Frau in die Militärjustiz
gewählt. 18

DÉBAT PUBLIC
DATE: 30.12.1992
MARIANNE BENTELI

Seit Beginn des Berichtsjahres 1993 ist das Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von
Straftaten («Opferhilfegesetz», OHG) in Kraft. Als Opfer im Sinne des neuen Gesetzes
gelten Personen, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder
psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden sind, unabhängig davon, ob
der Täter ermittelt werden kann oder einer Strafe zugeführt wird. Vollzogen werden
muss dieses Gesetz, welches für die Opfer umfassende Beratung, finanzielle Hilfe und
eine Besserstellung im Strafprozess verlangt, in den Kantonen, doch verlief die
Umsetzung fast überall harzig. 19

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 01.01.1993
MARIANNE BENTELI

Im Einverständnis mit dem Bundesrat überwies der Nationalrat diskussionslos ein
Postulat Robert (gp, BE), welches den Bundesrat ersucht, sich generell für die
Schaffung von professionell betreuten Zentren für Vergewaltigungs- und Folteropfer
im ehemaligen Jugoslawien einzusetzen sowie in Zusammenarbeit mit Kirchen und
Hilfswerken die Errichtung einer derartigen Institution in der Schweiz zu
unterstützen. 20

POSTULAT
DATE: 19.03.1993
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Nationalrätin Goll (sp, ZH) die Landesregierung verpflichten,
Bundesbeiträge an die heute bestehenden 13 Frauenhäuser der Schweiz auzurichten.
Der Bundesrat anerkannte ausdrücklich die immense Aufbau-, Betreuungs- und
Öffentlichkeitsarbeit, welche die Frauenhäuser und Notaufnahmestellen für Kinder und
Jugendliche seit den 1970er Jahren vollbracht haben. Für die Frage der Finanzierung
verwies er aber auf das Opferhilfegesetz (OHG), welches es den Kantonen ermöglicht,
während den ersten sechs Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes Bundesbeiträge für
den Aufbau der Opferhilfe auszulösen. Einige Kantone – so etwa Schaffhausen – hätten
die Frauenhäuser bereits als Beratungsstellen nach OHG anerkannt. Nach diesen
Ausführungen wurde die Motion auf Antrag des Bundesrates nur als Postulat
überwiesen. 21

MOTION
DATE: 18.03.1994
MARIANNE BENTELI

Die Umsetzung des seit Anfang 1993 in Kraft stehenden Opferhilfegesetzes verläuft
nach wie vor schleppend und uneinheitlich, da die Kantone die Vollzugspraxis mehr
oder weniger mühsam erarbeiten müssen. Die Konferenz der kantonalen
Fürsorgedirektoren will deshalb gesamtschweizerische Richtlinien erarbeiten lassen.
Ihrer Ansicht nach müsste die Opferhilfe einheitlicher und grosszügiger gehandhabt
werden. 22

COLLABORATION INTERCANTONALE
DATE: 18.06.1994
MARIANNE BENTELI

Das Schweizerische Rote Kreuz beschloss, 1995 im Raum Bern ein
gesamtschweizerisches Ambulatorium für Folteropfer einzurichten. Mit der
Ratifizierung der UNO-Konvention gegen Folter hat sich die Schweiz verpflichtet, den
Folteropfern eine Rehabilitation zu ermöglichen. Anders als beispielsweise in
Dänemark, Schweden, Holland und Frankreich gibt es jedoch bisher in der Schweiz kein
spezifisches Therapieangebot für die rund 8000 hier lebenden Folteropfer. An der für
die Startphase zur Vefügung stehenden Summe von CHF 1.4 Mio. beteiligen sich der
Bund mit CHF 300'000 und der Kanton Bern mit CHF 100'000. Mehr als CHF 800'000
wurden über private Spenden aufgebracht. Der Bundesrat will im Rahmen der
Asylgesetzrevision die Möglichkeit prüfen, jährliche Beiträge an die Betriebskosten des
Ambulatoriums zu leisten. 23

CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS
DATE: 11.11.1994
MARIANNE BENTELI

01.01.90 - 01.01.20 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Mit einer Motion wollte Nationalrätin Goll (frap, ZH) den Bundesrat verpflichten, das
Opferhilfegesetz (OHG) zu revidieren und die zweijährige Verjährungsfrist für die
Einreichung von Gesuchen zwecks Entschädigung und Genugtuung aufzuheben. Sie
verwies dabei auf die Erfahrung, dass sexuell ausgebeutete Frauen und Kinder oft Jahre
brauchen, bis sie ihr Schweigen brechen können. Der Bundesrat machte geltend, es sei
grundsätzlich richtig, dass ein Entschädigungs- oder Genugtuungsgesuch möglichst
rasch eingereicht werden solle, da es mit dem Zeitablauf zunehmend schwieriger
werde, die massgeblichen Ereignisse festzustellen und zu überprüfen, ob und inwiefern
diese den Schaden verursacht haben. Er anerkannte aber, dass es Situationen gibt, in
denen Betroffene am rechtzeitigen Handeln gehindert sein könnten, so namentlich in
Fällen, in denen eine materielle oder emotionale Abhängigkeit vom Täter oder der
Täterin besteht (Kindsverhältnis, Ehe, Arbeitsverhältnis) oder in denen aus der Natur
der Straftat starke psychische Hemmungen entstehen, die – wie eben bei sexuellen
Handlungen – ein rasches Reagieren oft verunmöglichen. Hier könnte seiner Ansicht
nach eine flexiblere Regelung der Verwirkungsfrist angezeigt sein. Es wäre aber auch
denkbar, die Frist erst ab dem Zeitpunkt laufen zu lassen, in dem das
Abhängigkeitsverhältnis beendet ist, wie dies etwa der Kanton Zürich in seinem
Einführungsgesetz zum OHG vorgesehen hat. Da das OHG erst am 1. Januar 1993 in Kraft
getreten ist, möchte der Bundesrat vorerst mit dem Gesetz Erfahrungen sammeln. Er
beantragte deshalb erfolgreich Umwandlung in ein Postulat. 24

MOTION
DATE: 24.03.1995
MARIANNE BENTELI

Im Herbst 1995 eröffnete in Bern das Therapiezentrum des Schweizerischen Roten
Kreuzes für internationale Folteropfer seine Tore. Obgleich der Bedarf ausgewiesen ist
und die Notwendigkeit sowohl vom Bund wie von Fachkreisen anerkannt wird, kämpft
das Zentrum von Beginn an finanziell ums Überleben. Primär von privaten Spenden
getragen, erhielt die Institution vom Bund eine Starthilfe von CHF 300'000 und darf
auch 1996 mit einem Zustupf von CHF 150'000 rechnen. Gegenwärtig beruft sich der
Bund für seine nicht eben grosszügige Hilfe noch auch fehlende rechtliche Grundlagen,
will diese aber im Rahmen des revidierten Asylgesetzes schaffen. Dies ist umso
dringender, als sich die Schweiz mit der Unterzeichnung der UNO-Konvention gegen
Folter verpflichtet hat, den Folteropfern eine Rehabilitation anzubieten. Von den
Kantonen beteiligten sich lediglich Bern als Standortkanton sowie die Kantone
Appenzell Ausserrhoden, Neuenburg und Schwyz mit Beträgen zwischen CHF 10'000
und CHF 100'000 an den Kosten des Zentrums. 25

CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS
DATE: 05.10.1995
MARIANNE BENTELI

Mehr Menschen als erwartet haben in den beiden ersten Jahren seit Einführung des
Opferhilfegesetzes Beratungen und Entschädigungen in Anspruch genommen. Dies ging
aus dem ersten Zwischenbericht des Bundesamtes für Justiz hervor, der auch
feststellte, dass die Kantone den Vollzug des OHG im grossen und ganzen gut erfüllt
haben. So sei der Auftrag, für Beratungsstellen zu sorgen, in allen Kantonen ausgeführt
worden; auch dem Persönlichkeitsschutz sowie der Besserstellung der Opfer im
Strafverfahren werde in der Praxis nachgelebt. Die vom Gesetz vorgesehenen
Entschädigungs- und Genugtuungsleistungen seien vor allem bei Körperverletzungen,
Tötungs- und Sexualdelikten ausgerichtet worden. 26

RAPPORT
DATE: 01.02.1996
MARIANNE BENTELI

Angesichts der ausserordentlichen Umstände beschloss der Bundesrat, dem Parlament
eine zusätzliche Finanzhilfe für die Leidtragenden des Luxor-Attentats zu beantragen.
Das Geld soll allerdings nicht direkt den Überlebenden und Hinterbliebenen zukommen,
sondern an jene Kantone fliessen, die sich im Rahmen des OHG um die Geschädigten
kümmern. Diese sollen gleich wie die Opfer anderer Straftaten behandelt werden. Sie
haben also Anrecht auf Beratung sowie auf medizinische, psychologische und
juristische Hilfe. Unter Umständen können sie auch Genugtuung und eine
Entschädigung verlangen. Letztere ist abhängig vom Einkommen. Für die Genugtuung
einigten sich die Kantone auf einheitliche Beträge. 27

ORDONNANCE / ARRÊTÉ FÉDÉRAL SIMPLE
DATE: 04.06.1998
MARIANNE BENTELI
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Anlässlich der Totalrevision der Bundesverfassung wurde der eigentliche Artikel zur
Opferhilfe (Art. 124) gegenüber der geltenden Verfassung auf Vorschlag des
Bundesrates in dem Sinn verfeinert, dass hier Straftaten gemeint sind, welche die
körperliche, psychische oder sexuelle Integrität einer Person beeinträchtigen. Diese
Präzisierung wurde bereits im Bundesgesetz über die Opferhilfe vorgenommen und
entspricht der Praxis des Bundesgerichtes. Der Artikel passierte in beiden Räten
diskussionslos. 28

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 08.06.1998
MARIANNE BENTELI

Zweieinhalb Jahre nach seiner Eröffnung konnte das Therapiezentrum für Folteropfer
in Bern, das Betroffenen ambulante Hilfe anbietet, eine erste Bilanz ziehen. Über 100
folter- und kriegstraumatisierte Menschen wurden aufgenommen und ihnen und ihren
Familienangehörigen psychotherapeutische, soziale und medizinische Hilfe offeriert.
Wegen Kapazitätsengpässen mussten aber mindestens noch einmal so viele Personen
auf die wachsende Warteliste gesetzt oder weiterverwiesen werden. Im Einverständnis
mit dem Bundesrat überwies der Nationalrat ein Postulat Günter (sp, BE), das die
Landesregierung ersucht zu prüfen, wie das Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport mit dem Zentrum zusammenarbeiten und es
unterstützen könnte (Po. 97.3630). 29

DÉBAT PUBLIC
DATE: 20.10.1998
MARIANNE BENTELI

Grenzen der heutigen Organisation der Opferhilfe zeigten sich bei der nur sehr
schleppend anlaufenden Hilfe für die Opfer des Attentats von Luxor (Ägypten), bei dem
im November des Vorjahres 58 Touristinnen und Touristen, 36 davon aus der Schweiz,
ums Leben gekommen waren. Die Welle des Mitgefühls, die damals durch das ganze
Land gegangen war, hatte bei den Betroffenen (Überlebende und Angehörige)
besonders hohe Erwartungen geweckt. Als dann – vor allem im Bereich der finanziellen
Leistungen  nicht so schnell und unbürokratisch reagiert wurde wie erhofft, regte sich
allgemeine Kritik vor allem an den Bundesbehörden. Dabei gehört die Opferhilfe
eindeutig in die Kompetenz der Kantone, was auch zu verschiedenen Formen der
Handhabung führen kann. Die Situation, dass Opfern von Bundesräten Hilfe
versprochen wird, die dann mehrheitlich von den Kantonen zu leisten ist, liess den Ruf
nach einer nationalen Koordinationsstelle laut werden. 30

DÉBAT PUBLIC
DATE: 17.11.1998
MARIANNE BENTELI

Wegen der Kostenexplosion bei den Genugtuungszahlen, dem organisatorischen
Wirrwar bei der Unterstützung der Opfer des Luxor-Attentats von 1997 sowie weiterer
Unzulänglichkeiten des Gesetzes beschloss das Bundesamt für Justiz, das
Opferhilfegesetz einer ersten Revision zu unterziehen. Zur Debatte steht dabei auch
der Abbau von Leistungen, so etwa die Streichung der Opferhilfe für Verkehrsunfälle
und die Reduktion oder gar Abschaffung von Genugtuungszahlungen. Im Berichtsjahr
wurden zusammen mit den kantonalen Opferhilfestellen die Revisionsanliegen
aufgelistet; im Jahr 2000 soll dann eine Expertenkommission das Gesetz grundlegend
überarbeiten. 31

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 28.06.1999
MARIANNE BENTELI

Gleichzeitig gab das EJPD eine Teilrevision des OHG in die Vernehmlassung, welche
minderjährige Opfer (unter 16 Jahren) im Strafverfahren besser schützen will.
Insbesondere sollen sich Opfer von sexuellen Übergriffen und Beschuldigte möglichst
nicht begegnen und die Befragung der Opfer auf das Notwendigste beschränkt
werden. 32

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.07.1999
MARIANNE BENTELI

Wer im Zeitpunkt eines Verbrechens keinerlei persönliche Beziehung zur Schweiz hat,
kann keine Opferhilfe beanspruchen, auch wenn er später in der Schweiz lebt; dies
entschied das Bundesgericht im Fall eines Folteropfers aus dem Gebiet des ehemaligen
Jugoslawien. Es schützte damit das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, das
einem anerkannten Flüchtling aus Bosnien die Übernahme der psychotherapeutischen
Behandlung zur Überwindung seiner traumatischen Erlebnisse verweigert hatte. 33

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 15.07.2000
MARIANNE BENTELI
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Der Bundesrat nahm Ende August Kenntnis vom dritten Bericht über den Vollzug und
die Wirksamkeit der Opferhilfe. Die umfangreiche Evaluation zeigte nicht nur, dass
immer mehr Menschen Opferhilfe in Anspruch nehmen, sondern auch, dass sich die
Praxis von den Absichten des Gesetzgebers entfernt hat, da die für besondere Fälle
konzipierten Genugtuungen zunehmend die im Normalfall vorgesehenen
Entschädigungen verdrängen. In einer ersten Vernehmlassung sprachen sich praktisch
alle Kantone für eine Konzentration der Opferhilfe auf die eigentliche Idee, eine
einheitlichere Anwendung des Gesetzes sowie Einschränkungen bei den
Genugtuungszahlungen aus. Aus diesen Gründen und angesichts der Zunahme der
Kosten will der Bundesrat eine Revision des Opferhilfegesetzes in die Wege leiten. 34

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 24.08.2000
MARIANNE BENTELI

Im März wurde der Bericht der Bundespolizei über das Attentat von Luxor (Ägypten) von
1997 veröffentlicht. Vorbehältlich völlig neuer Erkenntnisse oder der Verhaftung des
Hauptverdächtigen ist damit der Straffall für die Bundesbehörden abgeschlossen. 78
vom Attentat betroffenen Personen wurden vom Luxor-Fonds des Bundes, der für
Schäden aufkommt, die weder durch Sozial- und Privatversicherungen noch durch das
Opferhilfegesetz abgedeckt sind, insgesamt 4,5 Mio Fr. zugesprochen. 35

AUTRE
DATE: 19.09.2000
MARIANNE BENTELI

Vier Jahre nach dem Terroranschlag von Luxor (Ägypten) konnte die Entschädigung der
Opfer abgeschlossen werden. Im Oktober wurden die letzten 876'000 Fr. aus dem von
den beiden betroffenen Reiseveranstaltern, acht Privatversicherungen, SUVA, AHV/IV,
16 Kantonen und den Geschädigten gegründeten Luxor-Fonds verteilt. Insgesamt
erhielten 78 Personen 4,7 Mio Fr. Der Fonds kam für Schäden auf, die weder durch
Sozial- und Privatversicherungen noch durch das Opferhilfegesetz gedeckt waren. 36

AUTRE
DATE: 11.10.2001
MARIANNE BENTELI

2000 hatte der Bundesrat von einer umfangreichen Evaluation des seit 1993 in Kraft
stehenden Opferhilfegesetzes Kenntnis genommen. Dabei hatte sich gezeigt, dass sich
die Praxis immer stärker von den Absichten des Gesetzgebers entfernt, da in den
letzten Jahren die normalerweise vorgesehenen Entschädigungen (beispielsweise für
Arzt- und Spitalkosten oder für Lohnausfall) zunehmend von den eigentlich nur für
besondere Fälle konzipierten Genugtuungen für einen erlittenen moralischen Schaden
verdrängt wurden. Diese Entwicklung bewog mehrere Kantone, welche primär für die
finanziellen Leistungen an die Opfer einstehen müssen, entweder die Abschaffung der
Genugtuungen oder zumindest eine Einschränkung der Anspruchsbedingungen zu
verlangen. 37

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 25.10.2002
MARIANNE BENTELI

Ende Jahr gab das EJPD seine Vorschläge für eine Revision des Opferhilfegesetzes
(OHG) in die Vernehmlassung. In Übereinstimmung mit den Experten schlug das
Departement restriktivere Voraussetzungen für die Auszahlung von Genugtuungen vor:
Danach soll ein Anspruch nur bestehen, wenn die Straftat zu einer schweren
Beeinträchtigung des Opfers geführt hat, die sich während längerer Zeit auf die
Arbeitsfähigkeit, die ausserberuflichen Tätigkeiten oder die persönlichen Beziehungen
auswirkt. Überdies soll die Summe nach oben begrenzt sein und sich am maximal
versicherten Jahresverdienst in der Unfallversicherung orientieren. Opfer sollen
höchstens zwei Drittel (rund 70'000 Fr.), Angehörige ein Drittel (ca. 35'000 Fr.) dieses
Betrags erhalten. Eine Besserstellung der Opfer wurde hingegen in der Frage der
Verjährungsfrist von Ansprüchen vorgeschlagen: diese soll von zwei auf fünf Jahre, für
kindliche Sexualopfer sogar noch weiter verlängert werden. Bei Straftaten, die im
Ausland begangen wurden, soll überprüft werden, ob auch ausländische Opfer mit
mindestens fünfjährigem Wohnsitz in der Schweiz finanziell entschädigt werden
könnten. (Zum Sexualstrafrecht siehe hier) 38

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 20.12.2002
MARIANNE BENTELI

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Totalrevision des Opferhilfegesetzes (OHG) wurde
in der Vernehmlassung prinzipiell befürwortet. Umstritten war aber die Höhe der
Genugtuungszahlungen. Laut Revisionsentwurf entsprechen diese dem Bedürfnis der
Opfer nach sozialer Anerkennung und sollten beibehalten, aber limitiert werden. Diese
Begrenzung wurde mehrheitlich begrüsst. Der bundesrätliche Vorschlag einer Limite
von zwei Dritteln des maximal versicherten Jahresgehalts nach Versicherungsgesetz
(rund 70'000 Fr.) stiess hingegen auf weniger Akzeptanz. Die SVP zeigte sich mit dieser
Limite einverstanden, warnte aber vor Kostensteigerungen und setzte sich für strenge

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.04.2003
MARIANNE BENTELI
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Vergabekriterien ein. Die FDP verlangte die ersatzlose Streichung der Genugtuungen,
die CVP wollte höhere Limiten und die SP sowie die Grünen sprachen sich dafür aus,
keine Begrenzung vorzunehmen. Umstritten war auch, ob Einwohner der Schweiz, die
im Ausland Opfer einer Straftat geworden sind, Anspruch auf Leistungen haben. Einzig
die SVP sprach sich für diesen Fall generell gegen Leistungen nach OHG aus. Die
Mehrzahl der an der Vernehmlassung beteiligten Organisationen befürworteten die
kostenlose Unterstützung durch die Beratungsstellen, nicht aber Entschädigungen und
Genugtuungen. SKOS, SP, Grüne und der Verband der Schweizer Frauenorganisationen,
Alliance F, möchten hingegen alle Fälle abdecken. Mit Unterstützung der SODK
verlangten diese Kreise zudem neue Regelungen für Opfer von häuslicher Gewalt und
von Menschenhandel.(Zur Bekämpfung der Gewalt in Ehe und Partnerschaft siehe
hier) 39

Mit einer parlamentarischen Initiative wollte Nationalrätin Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) erreichen, dass die Verfahrensrechte der Opfer im OHG in dem Sinn ausgedehnt
werden, dass Opfer von Straftaten Entscheide nicht nur anfechten können, wenn sie
zivilrechtliche, sondern auch wenn sie öffentlich-rechtliche Ansprüche betreffen, die
Taten also von Behörden oder Beamten in Ausübung ihrer amtlichen Autorität
begangen wurden. Auf Antrag der Rechtskommission des Nationalrats, die
argumentierte, dies werde ohnehin in den meisten Kantonen so gehandhabt, und es sei
sinnvoller, diese Frage bei den anstehenden Revisionen des OHG und des
Strafprozessrechts zu behandeln, wurde der Initiative mit 100 zu 66 Stimmen keine
Folge gegeben. 40

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 15.12.2003
MARIANNE BENTELI

Zwei Jahre nach Beendigung der Vernehmlassung legte der Bundesrat Botschaft und
Entwurf für eine Totalrevision des Opferhilfegesetzes vor. Hauptziel ist es, die stetig
steigenden Kosten für die Opferhilfe, für welche die Kantone aufkommen müssen,
durch griffigere Regeln unter Kontrolle zu bringen und den Anspruch auf
Genugtuungsleistungen zu beschränken. Für diese schlägt der Bundesrat einen
Maximalbetrag von 70'000 Fr. für Opfer und von 35'000 Fr. für Angehörige vor. Opfer
von im Ausland begangenen Straftaten sollen weiterhin Hilfe in Form von Beratung, aber
keine Geldleistungen mehr erhalten. Im Gegenzug wird die Frist für die Einreichung von
Begehren um Entschädigung und Genugtuung von heute zwei auf fünf Jahre verlängert;
die Frist für minderjährige Opfer von Straftaten gegen die physische oder sexuelle
Integrität wird zusätzlich ausgedehnt. 41

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 09.11.2005
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat behandelte als Erstrat die Totalrevision des Opferhilfegesetzes.
Eintreten war unbestritten, obgleich die Sprecherin und der Sprecher der Fraktionen
der SP und der GP kritisierten, dass der Entwurf die Lage der Opfer verschlechtere, weil
es dem Bund und vor allem den Kantonen in erster Linie ums Sparen gehe. In der
Detailberatung lehnte der Rat verschiedene Minderheitsanträge von linksgrüner Seite
ab. Mit 109 zu 66 Stimmen stimmte er dem Antrag des Bundesrates zu, wonach keine
Entschädigungen und Genugtuungen gewährt werden, wenn die Straftat im Ausland
begangen worden ist. In der Vernehmlassung zum Gesetz war die Mehrheit der
Antwortenden gegen diese Neuerung gewesen. Bundesrat Blocher rechtfertigte die
Abkehr von der bisherigen Praxis: Es sei schwierig herauszufinden, was in der Ferne
wirklich vorgefallen sei; zudem trügen „die Menschen auch eine Selbstverantwortung,
damit sie nicht in Kriminalfälle verwickelt werden“. Für Grossereignisse wie
Terroranschläge versprach er Sonderlösungen; dann würden Bund, Kantone und
Reiseversicherer die Opfer entschädigen. 

In einem weiteren zentralen Punkt folgte die bürgerliche Ratsmehrheit ebenfalls dem
Bundesrat und beschloss auf starken Druck der Kantone mit 97 zu 56 Stimmen, dass die
Genugtuung höchstens 70 000 Fr. für Opfer und 35 000 Fr. für Angehörige betragen
darf. Auf Antrag der Kommission wurde zudem die Bestimmung gestrichen, dass die
Kantone die Angebote der Opferhilfe publik zu machen haben. Unbestritten waren
Verbesserungen im neuen Opferhilfegesetz: So können Gesuche bis fünf Jahre nach der
Tat eingereicht werden, was vor allem für minderjährige Opfer sexueller Verbrechen
wichtig ist, da für diese der Zeitpunkt des Fristbeginns neu ab Bekanntwerden der
Straftat gilt. Der Nationalrat verabschiedete die Vorlage mit 103 zu 56 Stimmen. 42

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.06.2006
MARIANNE BENTELI
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Bei der Totalrevision des Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten
(Opferhilfegesetz) folgte der Ständerat mit deutlichem Mehr in den wesentlichen
Punkten dem Nationalrat, der im Vorjahr weitgehend dem Entwurf des Bundesrates
zugestimmt hatte, insbesondere bei den Entschädigungs- und Genugtuungszahlungen
an die Opfer (nach unten korrigierte Höchstbeträge für die Genugtuungen, Wegfall der
Leistungen bei Straftaten, die im Ausland begangen werden). Abweichend vom
Nationalrat fügte er aber mit Stichentscheid des Präsidenten wieder die Pflicht für die
Kantone ein, die Angebote der Opferhilfe publik zu machen. Im Nationalrat beantragte
eine Minderheit um Leutenegger Oberholzer (sp, BL), hier der kleinen Kammer zu
folgen. Unterstützung erhielt sie von Bundesrat Blocher: Eine Streichung der
Bestimmung bedeute zwar nicht, dass die Kantone diese Information nicht mehr publik
machen dürften, aber die Verpflichtung entfalle für jene Delikte, in welche (zumindest
in einem ersten Schritt) die Polizei nicht involviert sei. Das sei insbesondere der Fall bei
länger zurückliegenden Straftaten etwa im Bereich von sexuellem Missbrauch, wo die
Betroffenen allenfalls vor einer Anzeige eine Beratung nötig hätten. Der
Minderheitsantrag unterlag mit 100 zu 73 Stimmen. SP und Grüne sprachen sich
geschlossen für die Informationspflicht aus, ebenso eine Minderheit der CVP.
Angesichts der doch klaren Mehrheitsverhältnisse in der grossen Kammer beugte sich
der Ständerat in diesem Punkt. In der Schlussabstimmung wurde die Revision mit 126 zu
66 (SP und GP) resp. mit 42 zu 1 Stimmen angenommen. 43

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 23.03.2007
MARIANNE BENTELI

In der grossen Kammer ebenfalls angenommen wurde eine Motion Heim (sp, SO),
welche einerseits einen Bericht zur Einstellungspraxis betreffend dem Tatbestand
„Häusliche Gewalt“ in den Kantonen verlangte und andererseits eine Änderung dieser
Bestimmung zwecks Eindämmung der häuslichen Gewalt und Stärkung der Opfer
forderte. 44

MOTION
DATE: 03.03.2010
LUZIUS MEYER

Ein von Nationalrätin Fehr (sp, ZH) Mitte Jahr eingereichtes Postulat gelangte in der
Herbstsession in den Nationalrat. In Zusammenarbeit mit Kantonen, Gemeinden, den
Landeskirchen und privaten Organisationen in allen Sprachregionen soll die Schaffung
von Anlauf- und Beratungsstellen für Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen
geprüft werden. Die Betroffenen sollen damit die notwendige Hilfestellung erhalten,
damit sie ihnen zustehende Rechte geltend machen können. In seiner Stellungnahme
anerkannte der Bundesrat den Handlungsbedarf, merkte jedoch an, dass die
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen vorwiegend von kantonalen Behörden verhängt
würden. Das Postulat wurde mit 114 zu 78 Stimmen angenommen, wobei eine rechts-
bürgerliche Minderheit das Nachsehen hatte. 45

POSTULAT
DATE: 14.12.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Groupes sociaux

Politique familiale

Le postulat de Cesla Amarelle (ps, VD) vise une meilleure prise en charge médicale des
victimes de violences domestiques. Le Conseil fédéral est chargé de rédiger un rapport
répertoriant toutes les pratiques cantonales dans ce domaine, pour mieux mettre en
lumière les manques à combler et juger de l'opportunité de créer une base légale dans
la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI). En effet, une prise en charge
médicale rigoureuse, et notamment un constat de coups et blessures (CCB)
soigneusement réalisé, permet à de nombreuses victimes d'attester légalement des
torts endurés et facilite ainsi également les procédures judiciaires. C'est pour ces
raisons que le groupe socialiste du parlement estime que la Confédération se doit
d'intervenir sur un thème certes fondamentalement cantonal, mais tellement
hétérogène qu'une harmonisation est plus que nécessaire. C'est sur ce point-là que se
fonde l'opposition du conseiller Toni Bortoluzzi (udc, ZH) qui estime qu'une telle
demande accable l'administration fédérale de travail supplémentaire inutile. Lors du
débat, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga est intervenue pour
rappeler que la LAVI dépendait autant des cantons que de la Confédération et qu'une
coopération de ces deux niveaux était vivement souhaitée pour mener à bien
l'entreprise de coordination à laquelle le Conseil fédéral estime pertinent de participer.
La socialiste n'a apparemment pas su convaincre les groupes udc et radical-libéral ainsi
que la moitié du groupe démocrate chrétien qui représentent les 90 voix opposées au
projet. Les 98 voix restantes ont cependant permis au mandat d'être attribué au
Conseil fédéral. 46

POSTULAT
DATE: 05.05.2015
SOPHIE GUIGNARD
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Partis, associations et groupes d'intérêt

Partis

Grands partis

Anfang Oktober 2015 präsentierte die CVP ein bereits im Juli erstelltes Positionspapier
zur Sicherheitspolitik. Konkret ging es der Familienpartei um die Bekämpfung
häuslicher Gewalt. Opfer häuslicher Gewalt müssten besser über ihre Rechte und
Möglichkeiten informiert und eng von Opferhilfestellen sowie Strafverfolgungsbehörden
begleitet werden. Dadurch soll rasch festgestellt werden können, ob sie vom Täter
unter Druck gesetzt werden. Weiter forderte die CVP, dass die Einstellung eines
Verfahrens nur bei Ersttätern möglich ist. Wiederholungstäter dürften keine Schonung
erwarten. Verlangt wurde auch die Einführung von kantonalen Gewaltschutzgesetzen,
wie sie etwa der Kanton Zürich kennt. Zudem müssten Ärzte im Verdachtsfall immer
nachfragen, ob Misshandlung vorliegt; dies werde in der Praxis nicht selten
vernachlässigt. 47
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